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DES FÖRDERPREISES DER LAVESSTIFTUNG

für Studierende der Studiengänge

  Architektur

  Landschaftsarchitektur

  Innenarchitektur

  Stadtplanung

an Hoan Hochschulen im Land Niedersachsen

UM WAS GEHT ES BEIM LAVESPREIS?

Die Lavesstiftung möchte durch diesen Preis mit Studierenden, Lehren-

den und der Öffentlichkeit in einen Dialog treten und das Verständnis 

dafür schärfen, dass die berufliche Tätigkeit in der Architektur, Land-

schaftsarchitektur, Innenarchitektur oder Stadtplanung vielfältige Anfor-

derungen miteinander verbinden muss und weit über das eigentliche 

EntEntwerfen hinausgeht. Denn nicht nur qualitätvolle Realisierungen, auch 

Entwurfsqualitäten selbst entstehen gerade durch die Wechselwirkung 

mit Überlegungen zu Gesellschaft und Gemeinschaft, Kontextuellem 

wie der Nachhaltigkeit, Materialgerechtigkeit oder konstruktiver Logik.

Mit dem Lavespreis werden Arbeiten ausgezeichnet, die sich der ganz-

heitlich-komplexen Qualität des Entwurfs widmen und dabei Gedanken 

zur Nachhaltigkeit berücksichtigen. Erwartet wird eine über den Ge-

ssamtentwurf hinausgehende, exzellente Vertiefung der Planung. Diese 

soll innovative konzeptionelle, gestalterische, konstruktive, material-

gerechte oder auch technische Lösungen aufzeigen, die von städtebau-

licher Ebene bis ins Detail reichen können. 

WER KANN TEILNEHMEN?

Teilnahmeberechtigt sind Studierende sowie Absolventinnen und 

Absolventen der Studiengänge Architektur, Landschaftsarchitektur, 

InneInnenarchitektur und Stadtplanung, die zum Zeitpunkt der Fertigstel-

lung der Arbeit an einer entsprechenden Hochschule im Bundesland 

Niedersachsen eingeschrieben waren.

Jede Person kann nur eine im Rahmen des Studiums entstandene Ar-

beit einreichen. Ausgeschlossen sind Arbeiten, die schon einmal beim 

Lavespreis eingereicht waren. Lehrende dürfen bei der Ausarbeitung 

nicht über das normale Maß hinaus mitgewirkt haben.

Die eiDie eingereichte Arbeit muss zwischen dem 15.03.2024 und dem 
01.09.2025 fertig gestellt worden sein.

Zugelassen sind auch Gruppenarbeiten, sofern einzelne Personen nicht 

an weiteren eingereichten Arbeiten beteiligt sind. Prämiert wird aus-

schließlich die Gesamtarbeit. Der Lavesstiftung ist eine Person mit dem 

Recht zur Vertretung der Gruppe zu benennen.

TERMINE

TTag der Auslobung:       01. April 2025

Abgabe bis:          01. September 2025

Jurysitzung:          November 2025

Preisverleihung und     

Ausstellung der Arbeiten:   Januar 2026

AUSLOBUNG



WAS WIRD EINGEREICHT?

Die einzureichende Arbeit ist auf bis zu zwei Seiten im Format A0 zu prä-

sentieren (Maße 118,9 x 84,1 cm). Wenn keine Pläne erstellt werden 

können, weil es sich um eine theoretische Arbeit handelt, darf diese als 

Booklet, ergänzt um eine Zusammenfassung, eingereicht werden.

Die Abgabe erfolgt digital als PDF-Datei.

DDer Wettbewerb ist nicht-anonym, alle Unterlagen dürfen mit Namen 

versehen sein. 

Die nachfolgend beschriebenen Inhalte sind projekt- und konzeptab-

hängig zu verstehen.

Konzeption als kurze textliche Erläuterung, durch Piktogramme bzw.
andere grafische Ausführungen.

Entwurfszeichnungen,  die das Gesamtkonzept der Arbeit in geeigne-
ttem Maßstab (bei hochbaulichen Arbeiten üblicherweise 1:200) 

darstellen und erläutern, ergänzt um perspektivische Darstellungen 

und Visualisierungen.

Vertiefungen  zu Teil- oder Einzelaspekten des Entwurfs im geeigneten 
Maßstab, die einen umfassenden Einblick in Funktion, Gestaltung, 

Konstruktion, Material und das Nachhaltigkeitskonzept geben 

(bei hochbaulichen Arbeiten z. B. Fassadenschnitt 1:50 und exempla-

rrische Detailzeichnungen).

Verfassererklärung,  in der die Teilnehmenden die Auslobungsbe-
dingungen anerkennen und versichern, die eingereichten Studien-

arbeiten selbstständig verfasst zu haben. Für die Verfassererklärung 

soll das Formblatt verwendet werden, das unter www.lavespreis.de 

abrufbar ist.

Abgabe    sämtlicher Unterlagen in digitaler Form. Das PDF-Dokument 
mimit der dargestellten Arbeit ist gemeinsam mit der ausgefüllten 

Verfassererklärung in einer ZIP-Datei (nicht größer als 30 MB) bei der 

Lavesstiftung (lavespreis@lavesstiftung.de) fristgerecht online oder 

per Post auf einem USB-Stick gespeichert einzureichen. 

PREISGERICHT

Die Beurteilung der Arbeiten erfolgt durch eine Jury 

mit folgender Zusammensetzung:

   Lavesstiftung

   Architektenkammer Niedersachsen

   Hochschulen Architektur

   Hochschulen Stadtplanung*, Innenarchitektur* und 

     Landschaftsarchitektur* 

     (*wenn Arbeiten dieser Fachrichtung eingereicht wurden)

   Preisträgerin/Preisträger des 1. Preises des Vorjahres

Die JuDie Jury entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Vorsitzes. 

Die Juryentscheidung wird protokolliert. Das Urteil der Jury ist nicht an-

fechtbar, ihre Entscheidung endgültig.

AUSSCHLUSS VON ARBEITEN

Aus dem Verfahren ausgeschieden werden Arbeiten und Teile von Ar-

beiten, die den Auslobungsbedingungen nicht entsprechen.

www.lavespreis.de
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PREISE

Es werden drei Geldpreise für die besten eingereichten Arbeiten ver-

liehen. Ein zusätzlicher Geldpreis kann als Sonderpreis für eine Arbeit 

mit einem herausragend bearbeiteten Einzelaspekt vergeben werden.

      1. Preis:      2.000,- €

      2. Preis:      1.500,- €

            3. Preis:      1.000,- €

      Sonderpreis:    500,- €

      Anerkennungen:   Arbeiten der engeren Wahl werden  
               mit Anerkennungen ausgezeichnet.

Die Jury kann einstimmig auch eine andere Preisverteilung beschließen. 

Die öffentliche Preisverleihung und Ausstellung der Arbeiten erfolgt 

durch die Lavesstiftung.

EIGENTUM UND URHEBERREIGENTUM UND URHEBERRECHT

Die eingereichten Arbeiten bleiben Eigentum der Studierenden.

Das Ergebnis der Preisverleihung wird von der Lavesstiftung veröffent-

licht. Die Teilnehmenden erklären sich mit einer honorarfreien Ver-

öffentlichung durch die Lavesstiftung und die Architektenkammer 

Niedersachsen einverstanden.

WEITERE VERFAHRENSBEDINGUNGEN

Die ArbeiDie Arbeiten sind fristgerecht einzureichen bei der

LAVESSTIFTUNG
Friedrichswall 5

30159 Hannover

lavespreis@lavesstiftung.de

Die Entscheidung der Jury wird allen Teilnehmenden bekannt gegeben. 

Die Verfasserinnen und Verfasser prämierter Arbeiten werden nach dem 

AAbschluss der Preisgerichtssitzung benachrichtigt.

Das Verfahren wird von der Lavesstiftung unter Ausschluss des Rechts-

weges durchgeführt.

KONTAKT

LAVESSTIFTUNG
Friedrichswall 5

30159 Hannover

TTel. 0511 28096-60

lavespreis@lavesstiftung.de

www.lavesstiftung.de

Förderer der Lavesstiftung:

www.lavespreis.de
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